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Update „Windkraft voraus“1

Sybille Müller, Martin Stenzel und Katharina Pohlschmidt

Einführung der „Go-to-Gebiete“ 

Am 29.3.23 ist der neue § 6 Windenergieflä-
chenbedarfsgesetz (WindBG) in Kraft getreten. 
Durch diese Vorschrift hat der Bundesgesetzge-
ber die durch die EU-Dringlichkeitsverordnung 
vom 22.12.2022 ermöglichten sogenannten 
„Go-to-Gebiete“ für die Windenergienutzung 
eingeführt2. Dies hat die Zulassungsvorausset-
zungen für Windenergieanlagen an Land, die 
in einem solchen „Go-to-Gebiet“ geplant wer-
den, noch einmal verändert. Go-to-Gebiete für 
die Windenergie sind in Deutschland nun die 
Windenergiegebiete nach dem WindBG. Diese 
umfassen in NRW neben den nun zeitnah im 
Wege der Regionalplanung zusätzlich auszu-
weisenden Windenergiegebieten auch die in 
den bestehenden Regional- und Flächennut-
zungsplänen ausgewiesenen Vorranggebiete 
und Konzentrationszonen für die Windenergi-
enutzung.

Zukünftig sind in NRW im Hinblick auf die Ge-
nehmigung von Windenergieanlagen zwei Fälle 
zu unterscheiden:

Eine geplante Windenergieanlage 
liegt in einem Windenergiegebiet

Die Genehmigungsverfahren für die Errichtung 
und den Betrieb von Windenergieanlagen in 
einem Windenergiegebiet werden nun ohne 
Umweltverträglichkeitsprüfung und ohne eine 
artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 
Voraussetzung für diese Vereinfachung ist, 
dass das Windenergiegebiet nicht in einem 

Natura-2000-Gebiet, einem Naturschutzge-
biet oder einem Nationalpark liegt und dass 
bei Ausweisung des Windenergiegebietes 
eine Umweltprüfung durchgeführt wurde. Hin-
sichtlich der oben genannten in bestehenden 
Regional- und Flächennutzungsplänen aus-
gewiesenen Vorranggebiete und Konzentra-
tionszonen wurde in den zugrundeliegenden 
Regional- bzw. Bauleitplanverfahren regelmä-
ßig eine Umweltprüfung oder Strategische 
Umweltprüfung durchgeführt, was den gesetz-
lichen Anforderungen (leider) auch dann ge-

Der Ausbau der Windenergie wird in NRW derzeit stark 
vorangetrieben. (Foto: M. Stenzel).
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nügt, wenn artenschutzrechtliche Aspekte in 
diesem Rahmen nicht vertieft geprüft wurden.

Nach dem neuen § 6 WindBG muss die zu-
ständige Behörde geeignete und verhält-
nismäßige Minderungsmaßnahmen in den 
Windenergiegebieten anordnen, um die Ein-
haltung der artenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) zu gewährleisten. Diese behördli-
che Pflicht besteht jedoch nur, soweit der Be-
hörde Daten vorliegen, die eine ausreichende 
räumliche Genauigkeit aufweisen und zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über den Geneh-
migungsantrag nicht älter als fünf Jahre sind. 
Mit diesen bei der Behörde vorliegenden Da-
ten sind solche Daten gemeint, die in behörd-
lichen Datenbanken und behördlichen Katas-
tern vorhanden sind, es kann sich aber auch 
um Daten handeln, die von Dritten, also bspw. 
auch von Vertreter*innen der Naturschutzver-
bände nach vergleichbaren fachlichen Stan-
dards erhoben wurden. Der Vorhabenträger 
muss keine Kartierungen vornehmen lassen. 

Geht es um den Schutz von Fledermäusen, 
hat die Behörde geeignete Minderungsmaß-
nahmen insbesondere in Form einer Abre-
gelung der betreffenden Windenergieanlage 
anzuordnen, die auf Grundlage einer zweijäh-
rigen akustischen Erfassung der Fledermau-
saktivität im Gondelbereich anzupassen sind. 

Hinsichtlich fachlich anerkannter Schutzmaß-
nahmen für kollisionsgefährdete Brutvogelar-
ten sollen sich die zuständigen Behörden aus-
weislich der Gesetzesbegründung an Anlage 
1 Abschnitt 2 zu § 45b Abs. 1 bis 5 BNatSchG 
orientieren3, hinsichtlich anderer vom Tatbe-
stand umfasster Arten und Zugriffsverbote 
soll auf die jeweils fachwissenschaftlich eta-
blierten Maßnahmen zurückgegriffen werden. 
Laut Informationserlass des Ministeriums 
für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW 
(MUNV) vom 10.3.23 ist insoweit auf die 
Maßnahmen nach dem NRW-Leitfaden „Um-
setzung des Arten- und Habitatschutzes bei 
der Planung und Genehmigung von Windener-
gieanlagen in Nordrhein-Westfalen“ zurückzu-
greifen, der zurzeit überarbeitet wird.

Wenn es keine geeigneten Daten über Artvor-
kommen gibt und/oder keine geeigneten und 

verhältnismäßigen Maßnahmen zur Verfü-
gung stehen, muss der Betreiber eine jährliche 
Geldzahlung leisten. Bei dieser Geldzahlung 
handelt es sich um eine zweckgebundene Ab-
gabe an den Bund, die vom Bundesumweltmi-
nisterium verwaltet wird und für Maßnahmen 
nach § 45d Absatz 1 des Bundesnaturschutz-
gesetzes zu verwenden ist, die der Sicherung 
oder Verbesserung des Erhaltungszustandes 
der durch den Betrieb von Windenergieanla-
gen betroffenen Arten dienen. Die Einzelhei-
ten dieser Zahlungen sollen sich demnächst 
nach einer von Bundeswirtschafts- und Bun-
desumweltministerium noch zu erlassenden 
Rechtsverordnung bestimmen. Bis zum Er-
lass dieser konkretisierenden Verordnung ha-
ben die zuständigen Behörden die jährlich zu 
leistenden Beiträge anhand der in § 6 Abs. 1 
S.7 WindBG enthaltenen Bemessungsvorga-
ben festzulegen.

Über die zu ergreifenden Minderungsmaß-
nahmen und/oder Ersatzzahlungen hinaus 
ist die Erteilung einer artenschutzrechtlichen 
Ausnahme nicht erforderlich.

Der zeitliche Anwendungsbereich der genann-
ten Regelungen umfasst das gesamte Geneh-
migungsverfahren für Vorhaben, die zwischen 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der neuen 
Regelungen (29.3.23) und dem 30. Juni 2024 
beantragt werden, sowie auf zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens bereits laufende Genehmi-
gungsverfahren, wenn der Antragsteller dies 
gegenüber der zuständigen Behörde verlangt. 

Das MUNV hat in dem oben genannten In-
formationserlass einen klarstellenden Erlass 
mit näheren Hinweisen zur Festsetzung von 
Minderungsmaßnahmen und zur Geldzahlung 
angekündigt, der in Kürze ergehen soll und an 
dem sich die zuständigen Behörden dann ori-
entieren werden.

Eine geplante Windenergieanla-
ge liegt außerhalb eines Winde-
nergiegebietes

Die Genehmigungsverfahren für die Errich-
tung und den Betrieb von Windenergieanla-
gen außerhalb eines Windenergiegebietes 
werden wie bisher mit Umweltverträglich-
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Anlagenstandort Vorranggebiet für Windener- 
gienutzung (Regionalplan)

Windkraftkonzentrations- 
zone (FNP)*

Gemeinde ohne Wind-
kraftkonzentrations-
zone (FNP)

Umweltverträglichkeits- 
prüfung bzw. Vorprüfung

Nein Ja

Artenschutzprüfung Nein Ja**

Minderungsmaßnahmen Ja, auf Grundlage von vorliegenden Daten, die nicht älter 
als fünf Jahre sind. (behördliche Datenbanken, Kataster, 
Dritte z. B. Naturschutzverbände). 

Bei Nichtvorliegen von aktuellen Daten/Nichtverfügbarkeit 
von geeigneten und verhältnismäßigen Minderungsmaß-
nahmen Zahlung von Ersatzgeld.

Ja**

Öffentlichkeitsbeteiligung Nein (Ausnahme: Antrag für 20 und mehr WEA) Ja

Rechtsschutz Geschwächt, da wichtige Anknüpfungspunkte aus UVP, ASP 
wegfallen.

Rechtliche Anknüp-
fungspunkte ggf. 
durch § 45 b BNat-
SchG geschwächt

keitsprüfung und artenschutzrechtlicher Prü-
fung durchgeführt. Ab dem 1.2.2024 gelten 
hierfür die mit dem Osterpaket eingeführten 
artenschutzrechtlichen Änderungen der §§ 
45b ff. BNatSchG 4. Seit dem 1.2.2023 ist 
die Zulassung von Windenergieanlagen nach 
Maßgabe des neuen § 26 Abs. 3 BNatSchG 
auch in Landschaftsschutzgebieten zulässig.

Die Außenbereichsprivilegierung für Wind- 
energieanlagen gilt bis zur Feststellung der 
Erreichung der Flächenbeitragswerte bzw. 

Teilflächenziele nach dem WindBG weiterhin, 
in Kommunen ohne Konzentrationszonen-
planung flächendeckend, in Kommunen mit 
FNP-Konzentrationszonen mit entsprechen-
der Beschränkung auf die Windkraftgebiete. 
Zur Erinnerung: Die Konzentrationszonenpla-
nung über die kommunalen Flächennutzungs-
pläne ist rechtlich nicht mehr vorgesehen. In 
Bestandsplänen und in Aufstellung befindli-
chen Plänen festgelegte Konzentrationszonen 
behalten jedoch durch Übergangsregelungen 

Genehmigung von Windenergieanlagen in sogenannten  
„Go-to-Gebieten“

Anwendungsbereich des neuen § 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG):

• Windenergiegebiete (Regionalplanerisch ausgewiesene Vorranggebiete  
für Windenergienutzung, FNP-Windkraftkonzentrationszonen)

• Neuverfahren bis 30. Juni 2024, laufende Verfahren  
ohne Entscheidung auf Verlangen des Antragsstellers

• Ausgenommen: Natura-2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationalparks

* Genehmigungen außerhalb dieser Gebiete sind auf dem Gebiet der betreffenden Gemeinde unzulässig.

** Anwendung § 45 b BNatSchG (Betrieb von WEA an Land): bis 01.02.2024 auf Verlangen Vorhabenträger 
bei Neuverfahren/ laufenden Verfahren; ab 01.02.2024 verpflichtend. Vgl. hierzu Rundschreiben 48, S. 13 ff. 
„Verfahrensbeschleunigung Windenergie: Artenschutz wird ausgebremst“; S. 22 ff. „Neues Artenschutzrecht 
für Windkraft: Gesetzliches Maßnahmenbündel nicht ausreichend!“.
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Nordrhein-Westfalen

bis zum Erreichen der Flächenbeitragswerte 
bzw. des regionalen Teilflächenziels ihre Gel-
tung. Für die in Aufstellung befindlichen Kon-
zentrationszonen gilt dies nur, soweit die ent-
sprechenden Flächennutzungspläne bis zum 
1.2.2024 wirksam werden. Die Fortgeltung 
endet in allen Fällen spätestens mit Ablauf 
des 31. Dezember 2027. 

Perspektive für Stellungnahmen 
und verbandliche Einflussnahme 

Die Naturschutzverbände hatten bisher die 
Möglichkeit, sich im Rahmen der allgemeinen 
Öffentlichkeitsbeteiligung an UVP-pflichtigen 
Verfahren zur Zulassung von Windenergiean-
lagen zu beteiligen. Zu diesem Zweck schick-
ten viele Zulassungsbehörden die Unterlagen 
freiwillig an das Landesbüro der Naturschutz-
verbände. Zudem regelt ein Erlass für NRW 
darüber hinaus die Mitwirkung der Natur-
schutzverbände am UVP-Screening /Scoping 
für Windenergieanlagen.

Diese Beteiligungsmöglichkeiten entfallen nun 
in den „Go-to-Gebieten“, da hier für die Zulas-
sung von Windenergieanlagen keine Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen mehr durchgeführt 
werden. Im Hinblick auf die konkreten Verfah-
ren bleibt abzuwarten, ob die Naturschutz-
verbände möglicherweise durch einen ent-
sprechenden Erlass die Gelegenheit erhalten 
werden, sich weiterhin für möglichst wirksame 
Maßnahmenkonzepte im Zusammenhang mit 
der Errichtung von Windenergieanlagen ein-
zusetzen. Sollte diese der Fall sein, werden 
sich die Naturschutzverbände zur Beurteilung 
artenschutzrechtlicher Konflikte und zur Be-
gründung erforderlicher Schutzmaßnahmen 
allerdings nicht länger auf Antragsunterlagen 
(Artenschutzprüfung, Umweltbericht) stützen 
können, da die Vorhabenträger*innen diese Da-
ten nicht mehr erheben und vorlegen müssen. 
In diesem Zusammenhang wird sich erst noch 
zeigen, ob die in den beschleunigten Verfahren 
heranzuziehenden „vorhandenen Daten“, seien 
es die amtlichen Daten, wie das Fundortkata-
ster der Landschaftsinformationssammlung 
(LINFOS) des LANUV, oder seien es die Daten 
des Meldeportals des Dachverbands deut-
scher Avifaunisten ORNITHO.DE, eine rechtlich 
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ausreichende Grundlage zur Begründung von 
Artenschutzmaßnahmen liefern können. 

Der Schwerpunkt verbandlicher Aktivitäten 
sollte gegenwärtig auf die Mitwirkung in Auf-
stellungsverfahren für Regionalpläne zur Aus-
weisung von Windenergiebereichen gelegt 
werden, um dort für eine ausreichende Be-
rücksichtigung der Belange von Natur- und 
Landschaft und insbesondere für die Belange 
des Artenschutzes zu streiten. Leider fanden 
die Naturschutzverbände bei der Landespla-
nungsbehörde kein Gehör mit ihrem Vorschlag, 
im LEP eine Pflicht zur Erarbeitung arten-
schutzrechtlicher Fachbeiträge als Grundlage 
für die Regionalplanverfahren zu verankern5.
1 Nachträgliche Ergänzung des Artikels „Windkraft 

voraus: Überblick über die gesetzlichen Neuerun-
gen zum Ausbau der Windenergie“ von Sybille Mül-
ler und Martin Stenzel im Landesbüro Rundschrei-
ben 48, S. 7.

2 Vgl. die Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates 
vom 22. Dezember 2022 zur Festlegung eines 
Rahmens für einen beschleunigten Ausbau der 
Nutzung erneuerbarer Energien, Amtsblatt der 
Europäischen Union vom 29.12.22, L 335, S. 36 
sowie Art. 13 des Gesetzentwurfes der Bundes-
regierung für ein Gesetz zur Änderung des Raum- 
ordnungsgesetzes und anderer Vorschriften vom 
7.12.2022, BT-Drs. 20/4823.

3 Vgl. hierzu den Artikel „Neues Artenschutzrecht für 
Windkraft: Gesetzliches Maßnahmenbündel nicht 
ausreichend!“ von Martin Stenzel im Landesbüro 
Rundschreiben 48, S. 22.

4 Siehe hierzu den Artikel „Verfahrensbeschleuni-
gung Windenergie: Artenschutz wird ausgebremst“ 
von Katharina Pohlschmidt im Landesbüro Rund-
schreiben 48, S. 13.

5 Vgl. Stellungnahme der Naturschutzverbände zum 
Scoping zur LEP-Änderung für Erneuerbare Energi-
en vom 19.12.2022, abrufbar auf der Website des 
Landesbüros unter www.lb-naturschutz-nrw.de » 
Aktuelles » Meldung vom 27.01.2023.
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